
 

wurde, fit in folchen

Fällen der Abf’cand der

Canallinie von den höher

liegenden Rohren, um

Brüche und Betriebsflö-
rungen zu vermeiden, mög—

lichf’c grofs und der

Unterfahrungswinkel mög-

lichft rechtwinkelig zu

nehmen.

 

2) Anlagen über der Strafse.

Ritz“ Die in der iStrafsenoberfläche oder über derfelben befindlichen Theile der

' fiädtifchen Entwäfferungs-Anlag'en find: die offenen und gefchloffenen Rinnen, die

Einläufe, die Schachtabdeckungen und die Lüftungs-Einrichtungen des Canalnetzes,

Die Strafsenrinnen find hohl (Fig. 542 u. 543) oder flach (Fig. 544). Bei fehr fchwach

gewölbten Strafsen (z. B. Afphaltf’crafsen) fällt die Rinne ganz weg, indem die Ober-

fläche des Fahrdammes unmittelbar an die Bordfchwelle des Bürgerf’ceiges anftöfst

(Fig. 548). Hohlrinnen neben den erhöhten Bürgerf’ceigen nach Fig. 543 find zwar

noch vielfach vorhanden, aber wegen der Unbequemlichkeiten für den Verkehr ver-

werflich. Es iPc zweckmäfsig, die

  

   

aus Pflaf’cerf’ceinen gebildeten Rin- Fig. 542.
/nen nicht einfach in Sand, fondern ‘ „\\ , \

in hydraulifchem Mörtel anzufetzen „\ ‘
oder die Fugen mit folchem flüffi—

gen Mörtel oder beffer mit Afphalt-

pech auszugiefsen. Fig— 543-

In uncanalifirten Städten oder

Stadttheilen find Hohlrinnen auch

an Strafsenkreuzungen und Straßen—

abzweigungen nicht zu vermeiden;

fie find für den Verkehr [ehr Fig— 544.

ftörend und follten defshalb je

eher je lieber durch unterirdifche

Entwäfferung entbehrlich gemacht

werden. Mangels der letzteren

werden die Querrinnen wohl durch

Steinwände eingefafft und mit Fig. 545-
Stein-‚ Holz- oder Gufseifenplatten

überdeckt; daffelbe gefchieht oft

mit den Längsrinnen, welche die

Einfahrt in Thorwege behindern.

Aber alle diefe Rinnf’ceinbrücken _

find für den Verkehr und Waffer- Flg' 546'

abzug unerwünfchte Einrichtungen;

bei der Ausführung der Canali- _>„„;‚ ‚

fation fallen fie fort. Strafsenrinnen.

 

 

 

 

 



 

 

  

Fig. 548.

Fig. 549-

Strafsenrinnen.

Strafsenrinne führen.

 

Fig. 545 bis 547 zeigen Pro-

file von Strafsenrinnen in Hauf’cein

und Gufseifen, welche noch mit—

unter angewendet werden, auf ver-

kehrsreichen Strafsen aber wenig

empfehlenswerth find, weil fie in

ihrer Lage und Befchaffenheit fich

bald von der aus anderem Material

beftehenden Umgebung hinderlich

unterfcheiden.

Andere Rinnen find diejeni-

gen, welche in Form offener

Kandeln, bedeckter Haufteinrinnen.

gefchloffener Eifenrohre

Schlitzrohre das Hauswaffer oder

das, Regenwaffer der Dachrohre

quer über den Bürgerlteig in die

oder

Offene Kandeln gelten für diefen Zweck in den meiflen

Orten als unzuläffig; die Schlitzrohre oder

folchen in Theil III, Band 5 [Fig. 238, S. 197]

Schlitzrinnen (fiehe die Darf’cellung einer

diefes >>Handbuches«), welche der

befferen Reinhaltung wegen erfunden wurden, werden im Gegentheile vorn Staub

und Schmutz der Strafse leicht verfchlämmt; es follten daher nur gefehloffene Rohre

oder Rinnen zugelaffen werden.

bei Durchführung der unterirdifchen

Bezüglich der Strafséneinläufe

Fig. 550.

————-* m.;

%i %%
Vertheilung der Einläufe an einer

 

Strafsenkreuzung.

Wegen der Unterbrechung der Gangfläche und der

Uebelftände bei Frof’cwetter find alle diefe Einrichtungen unerwünfcht und defshalb

Entwäfferung zu befeitigen.

wurde fchon oben auf den Unterfchied in der

Anbringung derfelben hingewiefen; die feitlich

in der Bordfchwelle des Bürgerf’ceiges befindliche

Einlauföffnung hat den Vortheil, dafs fie den

Verkehr in keiner Weife Hört und dafs fie nicht

vergittert zu fein braucht. Der Gitterrofl: der

in der Rinne liegenden Einläufe verfetzt fich

leicht durch Stroh und Schmutz, während die

feitliche Oeffnung fich zuverläffiger frei hält und

auch gröfsere Waffermaffen fchlucken kann. Auch

fteht der zeitweilig zu reinigende Sinkkaf’cen

beffer unter dem Bürgerfteig, als unter dem

Fahrdamm, wo er leichter Befchädigungen aus—

gefetzt ift. In Mulden, wo das Waffer von

beiden Seiten zufammenfliefst, oder am Anfang

einer Canalftrecke, wo erhebliche Waffermengen

aufzunehmen find, iit für grofse Sinkkaften mit weiten Einlauföffnungen und weiten

Abflufsrohren Sorge zu tragen; auch fetzt man der

drei Einläufe neben einander.

Einfachheit wegen zwei oder

Die Anordnung der Einläufe an einer Strafsen—

kreuzung zeigt Fig. 550; die Verdoppelung der Einläufe a, (1 fällt fort, wenn die

Canalifation vollfiändig iit. Die Pfeile bedeuten die Gefällsrichtung; die Anordnung

von Einläufen in den Eckcurven der Bürgerf’ceige if’t wegen der leichten Befchädigung
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Gebrochenes Gefälle der Strafsenrinne.

durch auffiofsendes Fuhrwerk nicht zu empfehlen. Die Abflände der Einläufe pflegenauf freier Strafse 40 bis 60m zu betragen. Auf fehr flachen Strafsen werden geringeAbfiände gewählt, um die Bildung von Wafferlachen zu verhüten. If’t das Längen-gefälle der Strafsen geringer als 15250, fo erhalten die Rinnen zur Beförderungdes Wafferabfluffes ein gebrochenes Gefälle (Fig. 551).
Die Abdeckungen der Einf’teigefchächte beitehen in der Regel aus viereckigen

oder runden Platten, welche in einem meift quadratifchen Rahmen ruhen; fie habenentweder eine gerippte gufseiferne Oberfläche oder find in Theilflächen afphaltirtoder mit Holzklötzen ausgefetzt. Für den Fahrdamm find die Deckel und Rahmenfchwerer herzuf’cellen, als für die Bürgerf’ceige. In letzteren find am angenehmftendie afphaltirten Deckplatten, welche im Fahrwege leicht zerftört werden und defs-halb beffer durch Gufsrippen oder Holzeinlagen zu erfetzen find. Nach Möglichkeitfncht man die Abdeckungen, auch wenn das Siel im Fahrdamm liegt, in den Geh-wegen oder Bürgerfteig—Infeln anzubringen, weil fie dort weniger Hören und minderleicht befchädigt werden, als im Fahrdamme. Die rechteckige Form der Rahmen if’cbehufs Erzielung eines guten Pflafteranfchluffes zweckmäfsig.
Sollen die Deckplatten zugleich zur Lüftung dienen, fo müffen fie durchbrochen

fein, was aber das Anhängen eines befonderen Bodens bedingt, um das Hinabfallendes Strafsenfchmutzes zu verhüten. Auch die durchbrochenen Deckel der befonderenLuftfchächte bedürfen einer folchen Anordnung, durch welche der Strafsenfchmutz
aufgefangen wird und entfernt werden kann.

3) Oeffentliche Bedürfnifs-Ani’calten.

Die öffentlichen Bedürfnifs-Anftalten (fiehe Theil III,
Band 5, Art. 248, S. 202 u. Art. 398, S. 310 diefes >>Hand-
buches«) find entweder nur für die flüffigen Abgangsfloffe
oder auch für die feften beltimmt. Erftere werden in Er-
mangelung einer befferen deutfchen Bezeichnung >>Piffoirs«‚
letztere >.»Aborte<< genannt. Es läuft ungefähr auf daffelbe
hinaus, wenn man die fraglicheh Anitalten in folche für
Männer und folche für Frauen eintheilt, da bei der letzt-
gedachten Art die Trennung der Bedürfniffe fortfällt und
die Sitze für Frauen und Männer fich nicht unterfcheiden;
indefs können mit den öffentlichen Aborten Piffoir-Stände
für Männer verbunden fein oder nicht.

Die öffentlichen Piffoirs find (entweder frei oder um—
wandet, und im letzteren Falle entweder oben offen oder

 
 


